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VORWORT. 

. Obwohl von den drei Jahren, welche das Gesetz vom 
•23. Juli 1871 für die facultative Anwendung des Metermasses 
in Oesterreich bestimmt, das erste bereits verflossen ist, beob-
achtet das Publicum in Hinsicht auf den Gebrauch dieses 
Masses bei Holzgeschäften noch eine sehr auffallende Zurück-
haltung. Personen, denen es wenig Mühe verursachen würde, 
sich mit den neuen Cubik-Einheiten vertraut zu machen, haben 
sich noch kaum eihe Vorstellung von denselben gebildet; 
Händler , die eben ihren Holzbezug für eine lange Reihe von 
Jahren sicherstellen, bedienen sich bei den Abschlüssen noch 
des alten Masses; wieder Andere hegen allerlei kleine Bedenken, 
von dem neuen Masse Gebrauch zu machen, bevor der 
1. Januar 1876, nämlich der Termin herangekommen ist, mit 
welchem die a u s s c h l i e s s l i c h e Anwendung des Metermasses 
im öffentlichen Verkehre Oesterreichs nach dem obigen Gesetze 
in Kraft treten soll. 

Wenn auch dieses Verhalten erklärlich, unter Umständen 
sogar vollkommen gerechtfertigt ist, so hat man sich doch die 
Nachtheile zu vergegenwärtigen, welche daraus entstehen 
müssen, dass die Zeit der Vorbereitung so wenig als eine Zeit 
der Einübung benutzt wird. Diese Betrachtung legte den 
Gedanken nahe, dem Publicum mit dem vorliegenden ein-
fachen Tabellen-Werkchen zu Hilfe zu kommen und dadurch 
den Uebergang zu dem neuen Masse etwas zu erleichtern. 

Das alte, liebgewonnene Längenmass und die aus ihm 
hervorgegangenen Einheiten höherer Ordnung beherrschen 
noch vollständig den Sinn der Gewerbetreibenden, stehen in 
tausendfältiger Beziehung zur ganzen Bauthätigkeit des Volkes 
und werden namentlich desswegen nicht gern aufgegeben, weil 
die metrischen Masse bei der Umwandlung in die bezüglichen 
Fussmasse sieh ziemlich ungefügig erweisen und in Rücksicht 
auf Eintheilung und Grösse sehr bedeutend von den letzteren 
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abweichen. Eine Consequenz, die sich aus dem Verhalten der 
Menge ergibt, ist die, dass auch grosse Forsthaushalte gegen 
ihren Willen in der Einführung des Metermasses zurückbleiben. 
Denn die Verbuchung der Holzabgaben nach neuem Masse 
lässt sich nicht wohl zu einer Zeit anordnen, wo nur wenige 
Käufer die Cubirung nach demselben zulassen, somit die 
Mehrzahl der Massenangaben vor der Verbuchung umgerechnet 
werden müsste. Aber auch das Forstpersonal, mag dieses 
eine noch so gute wissenschaftliche Bildung oder praktische 
Tüchtigkeit besitzen, kann der Einübung im Gebrauch des 
neuen Masses nicht entbehren. Daher wird jede grössere 
Forstverwaltung wohl daran thun, wenigstens ein Jahr lang, 
bevor die obligatorische Einführung des Metermasses erfolgt, 
alle Einträge nach demselben bewirken zu lassen und nicht 
vor der besonderen Mühe zurückzuschrecken, welche dann die 
Verbuchung der noch nach altem Masse zu leistenden Holz-
abgaben verursachen wird. 

Das vorliegende Büchlein will Forstleuten, Holzhändlern, 
Baumeistern wie überhaupt Allen, die mit der Cubirung von 
Stämmen und Blochen zu thun haben, ein paar Jahre hindurch 
zur Hand sein. Möge es gute Dienste leisten und eine freund-
liche Aufnahme finden. 

Schloas Qreinburg, im Februar 1874. 
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